
Kontoverbindung für Mitgliedsbeiträge und Spenden:  

IBAN DE24 5935 1040 0000 2085 53 

BIC MERZDE55XXX     Sparkasse Merzig-Wadern 

Eingetragen im Vereinsregister 

Amtsgericht Merzig, VR-Nr. 1526 

 

Fassung: 
April 18 
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Name, Vorname:  

Straße, Hausnummer:  

PLZ / Ort:  

Geburtsdatum:  

Telefon / Handy:  

Email-Adresse:  

 

X Beitrittserklärung 

 

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum gemeinnützigen 
 
„Förderverein zur Erhaltung und Unterhaltung  
der katholischen Kirche Sankt Quiriakus Mechern e. V., Merzig-Mechern“.  
 
Die Satzung des Vereins erkenne ich an.  
 
Den jährlichen Mitgliedsbeitrag von 

 

 

   12 €    24 €    36 €    …..… € 

(bitte zutreffenden Betrag ankreuzen oder eintragen) 

 zahle ich bis zum 30. Juni eines Jahres auf das u. g. Vereinskonto. 

 Alternativ: der Beitrag soll von meinem Girokonto abgebucht werden: 

 Einzugsermächtigung  

 (Bitte ankreuzen und auf der Rückseite mit Angabe der Kontoverbindung und Unterschrift das 
Lastschriftmandat erteilen). 

  

 Über die gezahlten Mitgliedsbeiträge / Spenden bitte ich um jährliche Ausstellung 
einer Zuwendungsbescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt. 

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten durch den 
Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden. 
 

…………………..…., den ………..………..………  ______________________________ 
         Unterschrift 





Hinweis auf die Rechtsmäßigkeit der Datenverarbeitung gem. Art. 6 der DS-GVO 
(Datenschutz-Grundverordnung) im „Förderverein zur Erhaltung und Unterhaltung der 
kath. Kirche St. Quiriakus Mechern e. V.“ 

 

Grundsätzlich bedarf jede Datenverarbeitung entweder der Einwilligung der betroffenen 

Person oder einer sonstigen gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage (Rechtmäßigkeit der 

Datenverarbeitung, Art. 6 DS-GVO). 

Die im unmittelbaren Zusammenhang mit einer Vereinsmitgliedschaft stehende Verarbeitung 

personenbezogener Daten kann regelmäßig auch ohne die ausdrückliche 

Einwilligungserklärung der Betroffenen auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Buchst. b DS-GVO 

rechtmäßig erfolgen. 

Nur für Datenverarbeitungen, die über die gesetzlich erlaubten Verarbeitungen hinausgehen, 

ist eine Einwilligung erforderlich. Dies sind Fälle, in denen die Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten weder zur Durchführung des Mitgliedsvertrags noch aufgrund 

berechtigter Interessen des Vereins erforderlich sind. 

In Betracht kommen insbesondere: 

 

• Veröffentlichung von Fotos auf der Webseite des Vereins 

• Veröffentlichung von Geburtsdaten/ Jubiläen im Vereinsblatt/ am schwarzen Brett 

• Werbung von Dritten 

 

Eine solche Form der Datenverarbeitung erfolgt im „Förderverein zur Erhaltung und 

Unterhaltung der kath. Kirche St. Quiriakus Mechern e. V.“ nicht. Eine Weitergabe der Daten 

an übergeordnete Stellen (z. B. Dachverbände etc.) erfolgt ebenfalls nicht. 

 

Der Förderverein verarbeitet folgende personenbezogene Daten: 

• Zum Zwecke der Mitgliederverwaltung werden der Name, Vorname, Geb.-Datum (für 

Gratulationen), Adresse, Telefonnummern, eMail-Adresse verarbeitet. Die 

Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b), f) DS-GVO. 

• Zum Zwecke der Beitragsverwaltung wird die Bankverbindung verarbeitet. 

Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DS-GVO. 

 

Insofern ist eine ausdrückliche Einwilligungserklärung für bestehende Mitgliedschaften als 

auch bei künftigen Beitrittserklärungen zum Förderverein nicht notwendig. Lediglich wenn es 

zu einer weitergehenden einwilligungspflichtigen Verarbeitung personenbezogener Daten 

kommen soll, ist eine neue Einwilligung notwendig. 

Die Benennung eines Datenschutzbeauftragten für den Förderverein ist nicht erforderlich, da 

die entsprechenden Kriterien der DS-GVO nicht zutreffen. 

 

 


